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1.  Einleitung  

1.1.  Anwendungsbereich  

1 Durch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG 2025)2 soll im Interesse der Energieeinspa-

rung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und 

treibhausgasneutralen Energieversorgung im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 

einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) unterstützt 

werden, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht. In diesem Zusammenhang werden 

der Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen durch einen vom Übertragungsnetzbetrei-

ber zu zahlenden Zuschlag gefördert. 

2 Nach § 20 Abs. 1 KWKG 2025 können Wärmenetzbetreiber die Zulassung für den Neu- und 

Ausbau des Wärmenetzes beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bean-

tragen, wenn der Neu- oder Ausbau des Wärmenetzes die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 KWKG 2025 erfüllt. Hierbei sind grundsätzlich folgende Förderfälle für Inbetrieb-

nahmen nach dem 31.03.2025 zu unterscheiden: 

 
2 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21.12.2015, BGBl. I 2015 S. 2498, das durch Artikel 24 des Gesetzes vom 

18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist. 


